Niederschrift liber die ordentliche Sitzung der Gemeindevertretung
der Gemeinde Trollenhagen

Sitzungstermin: Mittwoch, 26.02.2020
Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr

Sitzungsende:  20:40 Uhr

Gemeinschaftsraum im Gemeindehaus, Otto-Lilienthal-Strafte 7, 17039

Ort, Raum: Trollenhagen

Anwesende

Vorsitz

Blrgermeister/in
1. stellv. Blrgermeister/in
2. stellv. Burgermeister/in

Herr Peter Enthaler
Herr Bodo Sal}
Herr Ekkehard Ramm

Mitglieder

Frau Kerstin Gronau
Herr Henning Gruf3
Frau Elke Jaworski
Frau Petra Kaliebe
Frau Kerstin Lubs
Herr Matthias Thauer

Gemeindevertreter/in
Gemeindevertreter/in
Gemeindevertreter/in
Gemeindevertreter/in
Gemeindevertreter/in
Gemeindevertreter/in

Gaste
13 Burger
Herr Matthias Maller Verwaltung
Abwesende
Gaste
Herr Christoph Ziegner entschuldigt
Tagesordnung:
Offentlicher Teil:
1. Eroffnung der Sitzung, Feststellung der OrdnungsmaRigkeit der Einladung, der
Anwesenheit und der Beschlussfahigkeit
2. Anderungsantréage zur Tagesordnung
3. Billigung der Niederschrift der Sitzung vom 20.11.2019 (6ffentlicher Teil)
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4. Bekanntmachung der nichtéffentlichen Beschlisse aus der Sitzung vom

20.11.2019

5. Einwohnerfragestunde

6. Bericht des Blrgermeisters

7. Anfragen der Gemeindevertreter

8. Satzung Uber den B-Plan Nr. 15 "Erweiterung B-Plan Nr. 4 Podewall" -
1. Abwagungsbeschluss
2. Satzungsbeschluss
3. Berichtigung des Flachennutzungsplanes
VO-38-BO-2019-435

9. Information von BMV Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

10. Beschluss der Satzung Uber die Erhebung von Gebuhren zur Deckung der Ver-
bandsbeitrage des Wasser- und Bodenverbandes "Untere Tollense/Mittlere Pee-
r\ell
VO-38-B0O-2020-439

11. Beschluss der Satzung Gber die Erhebung von Gebuhren zur Deckung der Ver-
bandsbeitrdge des Wasser- und Bodenverbandes "Obere Havel/Obere Tollense"
VO-38-BO-2020-440

12. Beschluss zur Umschuldung eines Kredits
VO-38-ZDFi-2020-443

13. Beschluss Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2020
VO-38-ZDFi-2020-444

Protokoll:

Offentlicher Teil:

zu1 Ero6ffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsma-
Rigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Be-
schlussfahigkeit

Herr Enthaler eréffnet die Sitzung und begrii3t die Gemeindevertreter und Gaste. Die Gemeindever-
treter wurden ordnungsgemaf zur Gemeindevertretersitzung eingeladen. Es sind 9 von 9 Gemeinde-
vertretern anwesend. Somit ist die Beschlussfahigkeit gegeben.

zu 2 Anderungsantrige zur Tagesordnung

Herr Enthaler beantragt, dass im 6ffentlichen Teil der Sitzung der Tageordnungspunkt

»Information von BMV Wirtschaftlichkeitsbetrachtung” auf die nachste Sitzung vertragt wird, da Herr
Ziegner nicht anwesend sein konnte.

Des Weiteren beantragt Herr Enthaler, dass im nicht 6ffentlichen Teil der Sitzung der Nachtragstages-
ordnungspunkt

- Erwerb einer Teilflache aus dem Flurstick 76/5 der Flur 1 in der Gemarkung Podewall (VO-38-ZDFi-
2020-449) behandelt wird.

Die Nummerierung der Tagesordnung andert sich entsprechend. Die geanderte Tagesordnung wird
von den Gemeindevertretern einstimmig bestatigt.

zu 3 Billigung der Niederschrift der Sitzung vom 20.11.2019
(offentlicher Teil)

Der offentliche Teil der Niederschrift der Gemeindevertretersitzung vom 20.11.2019 liegt den Gemein-
devertretern vor. Die Niederschrift wird einstimmig bestatigt.
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zu 4 Bekanntmachung der nichtoffentlichen Beschliisse aus
der Sitzung vom 20.11.2019

Herr Enthaler verliest die gefassten Beschlusse aus dem nicht offentlichen Teil der Sitzung:

- Stellungnahme der Gemeinde nach § 36 BauGB, Errichtung eines Spielplatzes — Bauvoranfrage
(VO-38-BO-2019-431)

- Antrag auf Léschung der Rickauflassungsvormerkung (VO-38-LVB-2019-434)

- Niederschlagung (unbefristet) von Forderungen (VO-38-ZDFi-2019-433)

- PERSONALANGELEGENHEITEN - Sonderzahlung Gemeindearbeiter (VO-38-ZDFi-2019-432)

- Stellungnahme der Gemeinde nach § 36 BauGB, Neubau eines Wohnhauses (VO-38-BO-2019-437)

- Grundsatzbeschluss zur Versteigerung/Ausschreibung des Gemeindehauses

- Teilnahme an Auktion Grundstiicke in der Gartenanlage Trollenhagen

- Bericht des Burgermeisters / Anfragen der Gemeindevertreter; Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
(Informationen von BMV)

zub Einwohnerfragestunde

Es sind 13 Burger der Gemeinde anwesend.

Ein Burger méchte, mit Bezug auf den Tagesordnungspunkt 8 (Satzung tber den B-Plan Nr. 15 "Er-
weiterung B-Plan Nr. 4 Podewall" - 1. Abwagungsbeschluss, 2. Satzungsbeschluss, 3. Berichtigung
des Flachennutzungsplanes VO-38-B0-2019-435) der heutigen Sitzung, seine Bedenken aufiern. Herr
Enthaler verweist auf die Hauptsatzung der Gemeinde Trollenhagen und fihrt aus, dass sich Fragen,
Vorschlage und Anregungen der Einwohner nicht auf Beratungsgegenstande der nachfolgenden Sit-
zung beziehen diirfen.

Ein weiterer Burger erfragt die noch ausstehenden Antworten auf seine Schreiben und Einwadnde zum
geplanten Baugebiet in Podewall. Herr Enthaler erlautert, dass in den Anlagen zum Beschluss eine
Abwagung der Stellungnahmen vorgenommen und schriftlich niedergelegt wurde.

(Anmerkungen der Verwaltung: Der Auslegungszeitraum lief vom 07.10.2019 bis einschlie3lich
08.11.2019. Die eingegangenen Stellungnahmen werden der Gemeindevertretung mit der heutigen
Beschlussvorlage Nr. VO-38-BO-2019-435 in Form einer Abwégungstabelle mit entsprechendem Ab-
wégungsvorschlag zur Verfligung gestellt. Wenn die Gemeindevertretung diesem Vorschlag folgt bzw.
Anderungen zu einzelnen Stellungnahmen vornimmt und diese beschlief3t, ist der Abwégungsvorgang
abgeschlossen. Erst danach werden die Einreicher von Stellungnahmen (ber den Umgang mit ihrer
Stellungnahme schriftlich durch das Amt informiert.)

Der Burger verweist darauf, dass wahrend der Sitzung vom 18.09.2019 von Herrn Sal geaul3ert wur-
de, dass alle Stellungnahmen nach der Auslegungsfrist beantwortet werden.

Herr Enthaler wiederholt seine vorherigen Ausfliihrungen, dass die Abwagung der Stellungnahmen flr
die Offentlichkeit einsehbar war und bestatigt, dass auch ein Anschreiben eines beauftragten Rechts-
anwalts bertcksichtigt wurde und gesonderte Antworten nicht erfolgen.

(Anmerkungen der Verwaltung: Die Abwégungsvorschldge zu den einzelnen Stellungnahmen, die
wéhrend des Auslegungszeitraums 07.10.2019 bis 08.11.2019 eingereicht wurden, sind nicht veréf-
fentlicht worden. Dies war in der Vergangenheit anders. Der Blirger konnte (ber die Homepage des
Amtes den Sitzungskalender der Gemeinden einsehen und auch die einzelnen Beschlussvorlagen
des offentlichen Teils 6ffnen (einschliellich der 6ffentlichen Anlagen). Dies wurde jedoch auf Grund
einer vorldufigen Grundsatzentscheidung des Amtsvorstehers gedndert. Die einzelnen 6ffentlichen
Beschlussvorlagen sind derzeit nicht im Internet fiir die Offentlichkeit einsehbar, da laut Kommunalver-
fassung nur die Verpflichtung zur éffentlichen Bekanntmachung der Tagesordnung einer Gemeinde-
vertretersitzung besteht (nicht aber iiber den Inhalt der einzelnen Tagesordnungspunkte). Uber diese
vorldufige Grundsatzentscheidung wird der Amtsausschuss jedoch in der nédchsten Sitzung beraten,
um abschliel3end festzulegen, wie zukiinftig mit diesem Thema umgegangen wird.)

Ein Blrger Ubergibt an Herrn Enthaler die schriftlich gefassten Spielregeln zum Boseln. Mit dem Bo-
seln beginnt das diesjahrige Dorffest.

Des Weiteren erwahnt der Blirger, dass demnéachst ein Treffen mit dem Kunst, Kultur und Leben e.V.
stattfindet und fuhrt aus, dass evtl. zu kldrende Sachverhalte aus der Gemeinde wahrend des Treffens
besprochen werden kénnen.

Ein Einwohner stellt Fragen hinsichtlich des Verbrennens von Gartenabfallen auf privaten Grundsti-
cken, da in der Vergangenheit Abfall verbrannt wurde. Des Weitern mdchte der Einwohner wissen, ob
Anzeigen verfolgt werden.

Herr Enthaler antwortet, dass anonymisierte Anzeigen nicht weiter verfolgt werden.
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Herr Enthaler wird mit der Amtsverwaltung zu den rechtlichen Grundlagen des Verbrennens von Gar-
tenabfallen das Gesprach suchen und das Thema an den Fachausschuss delegieren. Uber die Ergeb-
nisse wird informiert.

zu 6 Bericht des Biirgermeisters

Der Burgermeister berichtet Uber:

- Die Erhebung der Kreisumlage fiir 2020 fiir die Gemeinde Trollenhagen. Der Feststellungsbescheid
vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte liegt vor.

- Vom Landkreis MSE liegen Anfragen zur Auszeichnung verdienstvoller Burger, mit besonderem En-
gagement u.a. in Politik, Vereins- und Dorfleben sowie zur Auszeichnung von Unternehmen, welche
sich u.a. durch besondere Entwicklung bzw. Familienfreundlichkeit auszeichnen, vor. Die Einwohner
der Gemeinde, insbesondere die Anwesenden werden aufgefordert Vorschldge zu unterbreiten.

- Die Abwasserentgeltkalkulation der TAB liegt vor und findet ab 2020 Anwendung.
- In einem Schreiben informiert der Landkreis MSE dartber, dass die Ableitung von Oberflachenwas-
ser von angrenzenden Grundstlicken auf Kreisstralen verboten ist. Im Schreiben wird ausgefiihrt,

dass Kontrollen erfolgen.

- Fir die fir Eltern beitragsfreie KITA-Betreuung wurden zusatzliche Mittel im Haushalt eingestellt.

zu7 Anfragen der Gemeindevertreter

Herr Thauer fuhrt zum Zustand des ehemaligen Dorfkonsum in der Kirchstraf3e in Trollenhagen aus.
Die Amtsverwaltung wird gebeten, den Eigentimer des Gebdudes und des Grundstiicks zur Pflege
aufzufordern.

Frau Gronau beschreibt den Zustand des Weges im Park. Dieser sei sehr matschig und bei Nasse
nicht begehbar. Herr Enthaler flihrt aus, dass fir die Instandsetzung von Gehwegen, Kosten im Haus-
halt eingestellt wurden. Der Parkweg unterliegt dem Denkmalschutz. Die Behorde kniipft an die Sanie-
rung des Weges Bedingungen, welche auf Grund der erhéhten Kosten derzeit nicht realisiert werden
kénnen.

Die Amtsverwaltung wird beauftrag zu prifen, ob gegen die Firma, welche den Kies auf dem Parkweg
eingebracht hat, evtl. Gewahrleistungsanspriiche geltend gemacht werden kénnen. Eine Ausbesse-
rung des Weges soll sodann veranlasst werden.

Herr Gruf3 regt an, den Radweg am Flughafen auszubauen. Herr Enthaler fihrt aus, dass auch dieser
Radweg im neugefassten Radwegekonzept aufgenommen wurde. Entsprechend der Prioritatenliste
des Landkreises findet der Ausbau dieses Radweges in naher Zukunft keine Beriicksichtigung.

Die Amtsverwaltung wird gebeten beim Landkreis MSE zu erfragen, wann mit dem Ausbau des Rad-
weges zu rechnen ist.

Herr Grul} erfragt, ob bereits geklart werden konnte, warum im Allris bei einer Sitzung der rote Punkt
erschien. Herr Gruf® wird mit der Amtsverwaltung Kontakt aufnehmen und mit seinem Tablett bzw.
iPad zur Klarung im Amt erscheinen.

zu 8 Satzung uiber den B-Plan Nr. 15 "Erweiterung B-Plan Nr. VO-38-BO-2019-435
4 Podewall" -
1. Abwdgungsbeschluss
2. Satzungsbeschluss
3. Berichtigung des Flachennutzungsplanes

Herr Grul verlasst den Raum. Herr Saf3 flihrt zum Beschluss aus und erwahnt, dass die Eingaben der
offentlichen Trager und die Belange der Birger bertcksichtigt wurden. Der Bauausschuss empfiehlt
die Zustimmung. Frau Jaworski gibt an, dass der Beschlusstext unter Pkt. 2 hinsichtlich der Bezeich-
nung der Gemeinde ein Fehler aufweist. Es wird um Berichtigung gebeten.

Beschluss:
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Die Gemeindevertretung der Gemeinde Trollenhagen beschlief3t:

1. Die eingegangenen Stellungnahmen der Behdrden und sonstiger Trager offentlicher Belange
bzw. der Offentlichkeit wurden unter Beachtung des Abwégungsgebotes entsprechen den je-
weiligen Empfehlungen in der Abwagungstabelle (Anlage 1 + 2) gepriift.

Den Abwagungsvorschlag und das Abwagungsergebnis macht sich die Gemeinde zu eigen.
Sie sind Bestandteil des Beschlusses. Das Amt Neverin wird beauftragt die Behdrden und
sonstige Trager 6ffentlicher Belange sowie die betroffene Offentlichkeit von diesem Ergebnis
mit Angabe der Griinde in Kenntnis zu setzen.

2. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Trollenhagen beschliel3t die vorliegende Fassung der
Satzung Uber den B-Plan Nr. 15 ,Erweiterung B-Plan Nr. 4 Podewall* bestehend aus Plan-
zeichnung und textlichen Festsetzungen (Anlage 3) gemal § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung.
Die Begrindung wird in der vorliegenden Fassung (Anlage 4) gebilligt.

Gemal § 10 Abs. 3 BauGB ist der Beschluss des Bebauungsplans durch die Gemeinde orts-
Ublich bekannt zu machen. Der Bebauungsplan mit der Begriindung ist nach § 10a Abs. 1
BauGB zu jedermanns Einsicht bereitzuhalten; Giber den Inhalt ist auf Verlangen Auskunft zu
geben. In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, wo der Bebauungsplan eingesehen
werden kann. Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. Die Bekanntmachung
tritt an die Stelle der sonst flir Satzungen vorgeschriebenen Veréffentlichung.

Mit Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses wird zugleich bekannt gemacht, dass der Flachennut-
zungsplan geman § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung an die Festsetzungen des B-
Plans Nr. 15 angepasst wird. Der geltende Flachennutzungsplan weist die markierte Flache als "Fla-
chen fur die Landwirtschaft” aus. Die Flache wird kunftig als ,Reines Wohngebiet* dargestellt.

Mit der Bekanntmachung wird die Berichtigung des Flachennutzungsplanes der Gemeinde Trollenha-
gen (Anlage 5) rechtswirksam.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder:
davon anwesend:

Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:
Stimmenthaltungen:

OO |ww|w©

Bemerkung:

Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung ist Herr Gruf3 als Mitglied des Gremiums von der Bera-
tung und Abstimmung ausgeschlossen.

zu9 Information von BMV Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Von der Gemeindevertretung wurde einstimmig bestatigt, dass dieser Tagesordnungspunkt auf die
nachste Sitzung vertagt wird. Es wird angeregt, den Sachverhalt im Finanzausschuss vor der nachs-
ten Sitzung zu behandeln, um auf der nachsten Sitzung Uber einen Beschlussvorschlag abstimmen zu
kénnen.

zu 10 Beschluss der Satzung liber die Erhebung von Ge- VO-38-B0O-2020-439
bihren zur Deckung der Verbandsbeitrage des Wasser-
und Bodenverbandes "Untere Tollense/Mittlere Peene"

Herr Gruf} fihrt zur Beschlussvorlage aus. Der Finanzausschuss empfiehlt nicht die Zustimmung. Es
soll eine Erhéhung des Mindestbetrages fur Flurstlicke bis zu einer GréRe von 1.000 m? erfolgen. Hin-
sichtlich der konkreten Anderungen und der Neukalkulation wird Herr Gru mit der Amtsverwaltung
(Frau Beier) Ricksprache halten. Die Gemeindevertreter beflirworten diese Vorgehensweise.

Beschluss:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Trollenhagen beschlief3t die Satzung der Gemeinde Trollen-
hagen Uber die Erhebung von Gebiihren zur Umlage der Verbandsbeitrage des Wasser- und Boden-
verbandes ,Untere Tollense/Mittlere Peene” in der vorliegenden Fassung.

Die Kalkulation hat zur Beschlussfassung vorgelegen und wurde durch die Gemeindevertretung gebil-
ligt.
Abstimmungsergebnis:
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Gesetzliche Anzahl der Mitglieder:
davon anwesend:

Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:
Stimmenthaltungen:

[@l{c]{a][{e]]{e]

Bemerkung:

Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung war kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und
Abstimmung ausgeschlossen.

zu 11 Beschluss der Satzung tiber die Erhebung von Ge- VO-38-B0O-2020-440
buhren zur Deckung der Verbandsbeitrage des Wasser-
und Bodenverbandes "Obere Havel/Obere Tollense"

Herr Gruf3 fuhrt zur Beschlussvorlage aus. Der Finanzausschuss empfiehlt nicht die Zustimmung. Es
soll eine Erhdhung des Mindestbetrages fur Flurstiicke bis zu einer Gré3e von 1.000 m? erfolgen. Hin-
sichtlich der konkreten Anderungen und der Neukalkulation wird Herr GruR mit der Amtsverwaltung
(Frau Beier) Rucksprache halten. Die Gemeindevertreter beflrworten diese Vorgehensweise.
Beschluss:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Trollenhagen beschlief3t die Satzung der Gemeinde Trollen-
hagen Uber die Erhebung von Gebuhren zur Umlage der Verbandsbeitrdge des Wasser- und Boden-
verbandes ,Obere Havel/Obere Tollense® in der vorliegenden Fassung.

Die Kalkulation hat zur Beschlussfassung vorgelegen und wurde durch die Gemeindevertretung gebil-
ligt.
Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder:
davon anwesend:

Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:
Stimmenthaltungen:

[@l{c]a]{{e]]{e]

Bemerkung:

Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung war kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und
Abstimmung ausgeschlossen.

zu 12 Beschluss zur Umschuldung eines Kredits VO-38-ZDFi-2020-443

Herr Sal fiihrt aus, dass dieser Sachverhalt im Finanz- und Bauausschuss behandelt wurde. Eine
Empfehlung kann derzeit nicht gegeben werden. Die Gemeindevertreter bestatigen einstimmig, dass
der Beschluss vertagt wird.

zu 13 Beschluss Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2020 VO-38-ZDFi-2020-444

Herr Gruf3 und Herr Muller beantworten Fragen der Gemeindevertreter. U.a. wird Uber die eingestell-
ten Mittel fur die Sanierung des Wohnblocks sowie tber Zuweisungen ausgefiihrt. Der Finanzaus-
schuss empfiehlt die Zustimmung.

Beschluss:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Trollenhagen beschliel3t auf ihrer heutigen Sitzung entspre-
chend § 45 ff der Kommunalverfassung Mecklenburg — Vorpommern in der Fassung vom 13. Juli

2011 (GVOBI. M-V 2011 S. 777 die Haushaltssatzung fiir das Jahr 2020 mit folgendem Ergebnis- und
Finanzhaushalt:

1. im Ergebnishaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der Ertrage von 1.488.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von 2.005.900 EUR
ein Jahresergebnis nach Veranderung der Rucklagen von 0 EUR

2. im Finanzhaushalt auf
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von 1.298.500 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von 1.668.800 EUR
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einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von - 370.300 EUR

b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstatigkeit von 3.344.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstatigkeit von 3.875.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstatigkeit von - 530.700 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite fiir Investitionen und InvestitionsforderungsmafRnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
(Kreditermachtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermachtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermachtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Hochstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfahigkeit wird festgesetzt auf
129.800 EUR

§ 5 Hebesitze

Die Hebesatze fur die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) fur die land- und forstwirtschaftlichen Flachen(Grundsteuer A) auf 300 v. H.
b) fur die Grundstiicke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 380 v. H.

§ 6 Stellen gemaR Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen betragt 2,28 Vollzeitaquivalente
(VzA).

§ 7 Wertgrenzen

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO — Doppik sind Investitionen oder Investitionsférderungsmalinah-
men zu erlautern, deren Gesamtvolumen 10.000,00 EUR Ubersteigt.

§ 8 Regelungen zur Deckungsfahigkeit

1. Die Aufwendungen fir bilanzielle Abschreibungen werden fiir gegenseitig deckungs-
fahig nach § 14 Abs. 2 GemHVO — Doppik erklart.

2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden fir gegenseitig deckungsfahig
nach § 14 Abs. 2 GemHVO - Doppik erklart, analog gilt dies auch fir die hiermit im
Zusammenhang stehenden Auszahlungen.

3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansatze fir Auszahlungen aus Investitionsta-
tigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO — Doppik fir gegenseitig deckungsfahig
erklart.

4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansatze fiir ordentliche Auszahlungen zu
Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstatigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes
fur einseitig deckungsfahig erklart.

5. Innerhalb einer Produktgruppe kénnen Mehrertrage Aufwendungsansatze erhéhen.
Vor Inanspruchnahme ist zu prifen, ob innerhalb der Produktgruppe Minderertrage
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vorliegen, die zundchst zu kompensieren sind. Erst dariber hinausgehende Mehrer-
tradge kénnen zur Deckung von Mehraufwendungen verwandt werden.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres betragt voraussichtlich
108.508 EUR.

2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushalts-
jahres
betragt voraussichtlich
893.564 EUR.

3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
betragt voraussichtlich
4.721.216,38 EUR.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder:
davon anwesend:

Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:
Stimmenthaltungen:

OO

Bemerkung:

Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung war kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und
Abstimmung ausgeschlossen.

Frau Isabel Kosin
Burgermeister/in SchriftfGhrer/in

Protokoll Uber die ordentliche Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Trollenhagen am 26.02.2020 Seite: 8/8



	Niederschrift über die ordentliche Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Trollenhagen
	- Stellungnahme der Gemeinde nach § 36 BauGB, Errichtung eines Spielplatzes – Bauvoranfrage
	(VO-38-BO-2019-431)
	- Grundsatzbeschluss zur Versteigerung/Ausschreibung des Gemeindehauses
	- Teilnahme an Auktion Grundstücke in der Gartenanlage Trollenhagen

